d - L. . Seite: 1lvon 19
e. 15 6. Immissionsschutzrechtliche Betrachtungen

Projekt/Vorhaben:
Ertlichtigung 110-kV-Leitung Abzweig Erkner (HT2026), M58n bis 11E/17E

6.1  Bundesimmissionsschutzverordnung (BlImSchV)

6.1.0 Allgemeines

Bedingt durch die anstehende elektrische Spannung und den elektrischen Stromfluss durch einen
Aul3enleiter (Leiterseil), werden um diesen ein elektrisches und ein magnetisches Feld
hervorgerufen. Fir die GroRe dieser Felder ist beim elektrischen Feld die an den Aulienleitern
anliegende elektrische Spannung und beim magnetischen Feld die elektrische Stromstarke
innerhalb der AuRenleiter maligebend.

Als weitere wichtige GroRe fur den Betrieb von elektrischen Netzen ist die Frequenz zu nennen.
Innerhalb des deutschen Verbundnetzes betragt diese 50 Hz.

Fur die Grolie der beim Betrieb von elektrischen Energieleitungen entstehenden elektrischen und
magnetischen Felder wurden durch den Verordnungsgeber Grenzwerte festgelegt, welche in der 26.
Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (26.BImSchV) festgehalten worden sind (letzter
Stand vom 14.08.2013).

6.1.1 Elektrische und magnetische Felder

Ein elektrisches Feld entsteht immer zwischen zwei raumlich getrennten und ungleich geladenen
Objekten. Im Falle einer 110-kV-Leitung der E.DIS Netz GmbH entsteht somit ein elektrisches Feld
zwischen den Aulenleitern selbst, zwischen den Aufenleitern und Erdseilen sowie AulRenleitern
und Erdboden bzw. geerdeten Objekten (Bepflanzung, Gebaude, etc.).

Fir eine Bewertung sind folglich die Héhen- und Seitenlage der AuRenleiter von Bedeutung.

Eine physikalische Eigenschaft des elektrischen Feldes ist es, dass dieses durch geerdete Objekte
abgeschirmt werden kann. Fir die Praxis bedeutet dies, dass das elektrische Feld durch Wande,
Walle, Bepflanzungen o. a. abgeschirmt werden kann bzw. an den Randern verandert wird.

Jeder stromdurchflossene Leiter ist von einem magnetischen Feld umgeben. Die Intensitat des
magnetischen Feldes hangt direkt von der Starke des elektrischen Stromflusses ab.

Auf Grund der betriebsbedingten Lastschwankungen (abhangig vom Lastfluss) ist das magnetische
Feld groRen Schwankungen ausgesetzt.

Im Gegensatz zum elektrischen Feld kann das magnetische Feld nicht abgeschirmt werden.

Der in den Aullenleitern flieRende elektrische Strom wird durch die Dauerstrombelastbarkeit des
Aluminium/Stahl-Leiters begrenzt.

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch beurteilt sich die rechtliche Zulassigkeit der Freileitung nach
der Verordnung Uber elektromagnetische Felder in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.
August 2013 (BGBI. | Seite 3266) — 26. BImSchV. Die Freileitung wird nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 als
Niederfrequenzanlage in den Anwendungsbereich der 26. BImSchV eingestuft.

Nach § 3 Abs. 2 der 26. BImSchV sind zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
Niederfrequenzanlagen, die nach dem 22. August 2013 errichtet werden, so zu betreiben, dass sie
in ihrem Einwirkungsbereich an Orten, die zum nicht nur voribergehenden Aufenthalt von Menschen
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bestimmt sind, bei hdchster betrieblicher Anlagenauslastung die in § 3 Abs. 2 genannten Grenzwerte
nicht Gberschreiten.

Als Orte, die zum nicht nur voribergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, gelten
Wohnungen, Buros, Geschaftshauser, Krankenhauser, Schulen, Kindergarten, Kinderhorte,
Spielplatze oder ahnliche Einrichtungen (vgl. auch § 4 Abs. 1 der 26. BImSchV).

Nach § 3 Abs. 2 und 3 der 26. BImSchV sind bei der Ermittlung der elektrischen Feldstarke und der
magnetischen Flussdichte alle Immissionen zu berlcksichtigen, die durch andere
Niederfrequenzanlagen (= 1 kV) sowie durch ortsfeste Hochfrequenzanlagen mit Frequenzen
zwischen 9 Kilohertz und 10 Megahertz, die einer Standortbescheinigung nach §§ 4 und 5 der
Verordnung Uber das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder bedurfen,
gemall Anlage 2a der 26. BImSchV entstehen. Die Durchflihrung zur Betrachtung mehrerer
Immissionsorte wird in den LAI-Hinweisen geregelt.

Damit wird sichergestellt, dass hinsichtlich der schadlichen Umwelteinwirkungen nicht nur die hier
in Rede stehende Freileitung berlcksichtigt wird, sondern die Wirkungen geprift werden, die sich
gegebenenfalls aus der Gesamtbelastung mit anderen Anlagen ergeben kdnnen. Eine detaillierte
Prifung setzt indes voraus, dass die in § 3 Abs. 3 der 26. BImSchV genannten anderen Anlagen
Uberhaupt in einer raumlichen Nahe zur Freileitung vorhanden sind, die eine Gesamtbelastung
wahrscheinlich werden Iasst.

Nach § 3 Abs. 2 der 26. BImSchV gelten fir die Freileitung mit einer Frequenz (f) von 50 Hz folgende
Grenzwerte.

Effektivwert der elektrischen Feldstarke

und magnetischen Flussdichte

Frequenz

Elektrische Feldstarke magnetische Flussdichte
in Hertz (Hz)

in Kilovolt pro Meter (kV/m) in Mikrotesla (uT)
50-Hz-Felder 5 100

Tabelle 1 — Grenzwerte nach §3 Abs.2 der 26. BImSchV

Zum Schutz von Menschen vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Niederfrequenzanlagen in
ihrem Einwirkbereich ist in der 26. BImSchV die Minimierung der elektrischen und magnetischen
Felder als Vorsorgeanforderungen fir Orte, die zum nicht nur voribergehenden Aufenthalt von
Menschen bestimmt sind, festgelegt worden.

Die Umsetzung der Minimierung gemaR 26. BImSchV ist in der zugehdrigen Verwaltungsvorschrift
LAllgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfiihrung der Verordnung Uber elektromagnetische
Felder — 26. BImSchV* (26. BImSchVVwV) geregelt.
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Laut 26. BImSchVVwV Nummer 3.1 gilt:

,Das Ziel des Minimierungsgebotes nach § 4 Absatz 2 26. BImSchV ist es, die von Niederfrequenz-
und Gleichstromanlagen ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder nach dem Stand der
Technik unter Berticksichtigung von Gegebenheiten im Einwirkungsbereich so zu minimieren, dass
die Immissionen an den mafigeblichen Minimierungsorten der jeweiligen Anlage minimiert werden.

Minimierungsmaflinahmen gemaR §4 Absatz 2 26.BImSchV sind zu prifen, wenn sich mindestens
ein mafgeblicher Minimierungsort im Einwirkungsbereich der jeweiligen Anlage befindet.”

Im Sinne der 26. BImSchVVwV ist ein maflgeblicher Minimierungsort einer Anlage ein Ort im
Einwirkbereich dieser Anlage, welcher zum nicht nur voribergehenden Aufenthalt dient (vgl. 26.
BImSchVVwV Nummer 2.11).

6.1.2 Umsetzung 26. BimSchVVwV

Die Durchfuhrung der Minimierung erfolgt entsprechend 26. BImSchVVwV Nummer 3.2 in drei
Schritten:

e Vorpriufung
e Ermittlung der Minimierungsmafinahmen

¢ Malnahmenbewertung

6.1.2.1 Vorprufung

Die Vorprufung dient der Feststellung, ob fir die jeweilige Anlage Uberhaupt eine Minimierung
durchzufihren ist und damit eine Ermittlung der Minimierungsmalfinahmen erforderlich macht. Eine
Ermittlung der MinimierungsmalRnahmen ist nach 26. BImSchVVwV Nummer 3.2.2 nur
durchzufihren, wenn sich im Einwirkungsbereich der jeweiligen Anlage mindestens ein
malfgeblicher Minimierungsort befindet. Die Abstidnde des Einwirkungsbereichs und des
Bemessungsabstandes fur die vorliegende Anlage sind Tabelle 2 zu entnehmen.

Bereich Abstand / m

Freileitung Kabel

Bewertungsabstand 10 1

Einwirkungsbereich 200 35

Tabelle 2 — Abstidnde des Bewertungsabstandes und Einwirkungsbereiches fiir eine 110-kV Leitung

Die Vorprufung hat ergeben, dass sich im Bereich von Mast 57 — Mast 59 und im Kabelabschnitt
zwischen Mast 58n und Mast 2E eine Vielzahl von Minimierungsorten befinden. Als reprasentative
Bezugspunkte wurden die folgenden Minimierungsorte ausgewahlt:
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Minimierungsort Gemeinde Gemarkung Flur Flurstiick
1 Spreenhagen Hartmannsdorf 1 681
2 Spreenhagen Hartmannsdorf 3 96

Tabelle 3 — Minimierungsorte des Abzweigs Erkner bis Mast 11E

Beide Minimierungsorte liegen sowohl im Einwirkungsbereich der Freileitung als auch des Kabels
(siehe Anlagen BI_HT2024_0057_0059, BI_K HT2026 0.000_0.404). Der Minimierungsort 2 wird
dariber hinaus von der Freileitung Uberspannt. Somit ist hierfir eine individuelle
Minimierungsprufung erforderlich.

In den Abschnitten von Mast 2E — Mast 11E liegen keine relevanten Minimierungsorte (siehe Anlage
BI_HT2026_002E_O005E bis BI_HT2026_017E_019E). Innerhalb des Bauvorhabens wird u.a.
Mast 17E durch einen Kabelendmast ersetzt. Dieser wird 12 m vom bisherigen Standort entfernt und
hoéher als der bestehende Mast errichtet, wodurch sich tendenziell eine Verringerung der
elektrischen und magnetischen Felder ergibt.

6.1.2.2 Ermittlung der Minimierungsmaf3nahmen

Far die Minimierungsprufung werden die technischen Mdglichkeiten zur Minimierung der Felder von
Drehstromfreileitungen und Drehstromerdkabeln herangezogen, die in der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zur Durchfiihrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder — 26.
BImSchV (26. BImSchVVwV) Stand 03/16, S. 10 f und S. 11 f beschrieben sind.

Freileitung

Abstandsoptimierung

Die verwendeten Masthéhen wurden so gewahlt, dass der minimale Bodenabstand deutlich tber
den gemall EN-Norm geforderten Mindestbodenabstanden von 6,0 m liegt. Im Bereich der
Anderungen an Leitung HT2024 wird ein eigens entwickelter héherer Mast (KAZ+2 JE09) als
Kabelendmast (M58n) verwendet, sodass die Leiterseile im Vergleich zum Bestand an der tiefsten
Stelle um ca. 0,68 m héher hiangen bzw. der Mindestabstand gegenitiber EN-Norm um 8 m
vergroRert wird. Durch die Teilverkabelung der Leitung HT2026 wurden auf 14 Flursticken mit
Wohnbebauung die bisherigen Uberspannungen entfernt.

Elektrische Schirmung

Auf den verwendeten Mastgestange werden grundsatzlich Erdleiter eingesetzt.

Die Verwendung von zuséatzlichen Schirmleitern ist aus baulichen und statischen Grinden nicht
moglich. Der Bestandsmast 59 ist fur ein weiteres Erdseil statisch nicht ausgelegt und bietet hierfir
auch keinen weiteren Befestigungspunkt.

Minimierung der Seilabstidnde
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Eine Minimierung der Seilabstande wurde durch die Auflésung des Leitungsdreiecks umgesetzt. Das
zu Leitung HT2026 gehérende System, welches bisher an Mast 57 abging, verlauft nun bis Mast 58n
parallel zum System der Leitung HT2024 auf dem gleichen Gestange. An Mast 58n werden beide
Systeme der Leitung HT2026 zusammen zur Kabelstrecke ab- bzw. aufgefihrt.

Weitere Minimierung der Seilabstdnde wird ausgeschlossen, da Seilabstdnde innerhalb der
Stromkreise konstruktiv durch den Gestangetyp vorgegeben sind und weitere Verringerung der
konstruktiv bedingten Abstande durch Anforderung der Instandhaltung der Freileitung ausgeschopft
sind.

Optimierung der Mastkopfgeometrie

Eine Optimierung der Mastkopfgeometrie wurde bereits in der Gestangeentwicklung vorgenommen.
Sowohl der eingesetzte Gestangetyp A1/11/J als auch JEQO9 unterliegen einer durchgangigen
Weiterentwicklung. Die Bestandsmaste 57 und 59 werden unverandert weiterverwendet. Bei dem
neu errichteten Mast 58n handelt es sich um einen Kabelabzweigmast auf Basis des Gestange
JE09. Weitere Moglichkeiten zur Optimierung sind aufgrund der vorgeschriebenen elektrischen
Abstande sehr eingeschrankt. Zudem hatte eine einseitige Optimierung keine signifikanten
Verringerungen der Felder zur Folge.

Optimieren der Leiteranordnung

Eine Optimierung der Leiteranordnung ist nicht sinnvoll, da von der Anderung lediglich zwei
Mastfelder betroffen sind. Die Anderung der Phasenfolge wird ausgeschlossen, da die Leiterfolge
hinsichtlich des Betriebes auf der gesamten Leitung optimiert wurde.

Erdkabel

Minimieren der Kabelabstande

Die Kabelabstande wurden bereits soweit minimiert wie es die thermische Belastung zulasst. Eine
weitere Verringerung ist nicht mehr méglich, ohne auf deutlich kostspieligere Kabel und Anderungen
des umgebenden Materials zurtickzugreifen.

Optimieren der Leiteranordnung

Die Leiterfolgen werden aufgrund der geringen Teilverkabelungslange von der Ubernahme der
Bestandleiterfolgen an den Kabelendmasten bestimmt. Sie wird nicht geandert.

Optimieren der Verlegegeometrie

Die Verlegegeometrie ist im Zusammenhang mit den Kabelabstanden bereits optimiert. Die
Geometrie bestimmt sich u.a. durch die Art der Verlegung in offener oder geschlossener Bauweise.

Je nach Anforderungen durch die Warmeabfuhr, die Bodenbeschaffenheit, vorhandene Infrastruktur,
den Aufwand fur die Verlegung und die daraus entstehenden Kosten werden horizontale und
dreieckige Verlegegeometrien verwendet. Fur den Bereich der offenen Bauweise ist eine optimierte
direkt berUhrende horizontale Anordnung der Kabelschutzrohre vorgesehen. Eine dreieckige
Anordnung ist aufgrund der Anforderungen an die thermische Belastung nicht méglich. Fir den
Bereich der Horizontalbohrung ist eine dreieckige Anordnung mit entsprechenden bautechnisch und
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thermisch bedingten Mindestabstanden der Kabeladern zueinander geplant. Im Vergleich zu einer
rein horizontalen Anordnung der Kabeladern bei der geschlossenen Bauweise ist die gewahlte
Anordnung eine Geometrieoptimierung mit Minimierungspotential.

Optimieren der Verlegetiefe

Gegenuber einer Standard-Verlegetiefe flr unbefestigte Oberflachen bzw. landwirtschaftlich
genutzte Flachen wird eine um ca. 30 m tiefere Verlegetiefe flir die offenen Verlegeabschnitte
vorgesehen. Die Grabensohle ist hier mit >-1,50 m geplant. Im Bereich der geschlossenen Bauweise
(StraRen- und Grabenunterquerung sowie von Fremdleitungen) liegt die geplante Uberdeckung
zwischen 1,8m und 5,0 m. Damit liegt das Kabel 17 — 45 % tiefer als die technischen Anforderungen.

Die Verlegetiefe wurde nach bautechnischen, wirtschaftlichen und immissionsrechtlichen
Gesichtspunkten optimiert.

6.1.2.3 Mallnahmenbewertung

Freileitung

Durch die Erhéhung von Mast 58n und die dadurch ca. 0,68 m hbéher hangenden Leiterseile
verringern sich die elektrischen und magnetischen Felder unter der Leitung um ca. 3 %. Hierzu
wurde eigens ein neuer Mast (Mast 58n) entwickelt.

Indem das Leitungsdreieck im Abzweigbereich aufgelést wurde, konnte der Abstand der
Leitungsseile zueinander so weit reduziert werden, dass die Werte fir die elektrischen und
magnetischen Felder fiir die Flurstiicke im Bereich der Seestralte auf Werte nahe null reduziert
werden konnten.

Die weiteren drei technischen Mdoglichkeiten zur Minimierung sind entweder technisch nicht
umsetzbar oder zeigen aufgrund der sehr kurzen Lange des Leitungsabschnitts keine signifikante
Wirkung.

Erdkabel

Beim Erdkabel bietet die Erhéhung der Verlegetiefe das gréfte Minimierungspotential. Durch die
tiefer zu verlegenden Kabel konnten die elektrischen und magnetischen Felder um ca. 17 — 45 %
verringert werden. Einer weiteren Erhéhung der Verlegetiefe sind jedoch Grenzen gesetzt. Zum
einen nimmt der Effekt der Verringerung der Felder mit zunehmender Tiefe ab, zum anderen muss
aufgrund der geringer werdenden Warmeabfuhr ein erheblich gesteigerter technischer Aufwand
betrieben werden, um die Kabel nicht thermisch zu Uberlasten.

Einen ebenfalls hohen Minimierungseffekt weist die Optimierung der Verlegegeometrie d. h. die
Wahl des Regelgrabenprofils auf. Die Wirksamkeit der Mallhahme wird jedoch von anderen
Anlagenparametern beeinflusst, im vorliegenden Fall u. a. vom Abstand der einzelnen Kabel. Flr
den geplanten Kabelabschnitt wurde je nach Beschaffenheit des Erdreichs und der vorhandenen
Infrastruktur zwischen einer dreiecksférmigen Kabelanordnung und einer flachen Kabelanordnung
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mit minimierten Kabelabstanden gewechselt, um individuell lokal ein Optimum der Feldstarken zu

erreichen.

Eine Anderung der Leiteranordnung im Kabelabschnitt wirde weitrdumige Anderungen der
Freileitung nach sich ziehen. Da es sich bei dem vorliegenden Kabelabschnitt um einen relativ
kurzen Abschnitt ohne weitere Unterteilungen handelt, ist die Leiteranordnung durch den Bestand
vorgegeben. Soll die Leiteranordnung des Kabels geandert werden, muss dementsprechend die
Leiteranordnung in den angrenzenden Freileitungsabschnitten gedndert werden. Eine Anderung hier
andert jedoch auch die Ausbreitung der Felder, was zu einer Erhdhung der Felder in den
Freileitungsabschnitten filhren kann. Diese Minimierungsmafnahme wird somit nicht weiter verfolgt.
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6.1.3 Ergebnisse

6.1.3.1 Lageplan mafligebender Immissionsorte

Landkreis: Oder-Spree, Gemeinde: Spreenhagen, Gemarkung: Hartmannsdorf, Flur: 1 und 3

Lageplan fir den Planungszustand

// w Mast 2B, e N
Ve ) (3 kung Hartmannsd ON\

Bezugspu nkt 4
S unkt 2
\Bezugsp nk

MafRstab 1:1000

Legende:
® Bezugspunkt
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1 Immissionsort gem. 26. BImSchV

Im Lageplan ist folgendes dargestellt:

e der Standort der Anlage,
e die maligebenden Immissionsorte mit

X] den dort durch die Anlage zu erwartenden maximalen elektrischen Feldstérken*) und
magnetischen Flussdichten.

[ ] einer Isolinien Darstellung (ungestortes elektrisches Feld: 1/2/3/4/5 kV/m, ungestortes

magnetisches Feld: 1/5/10/25/50/100 pT).

[ ] einem beigefiigten/bereits vorgelegten entsprechenden Nachweis Uber die zu
erwartenden elektrischen Feldstdrken und magnetischen Flussdichten (z. B.
Herstellernachweis)

e die Standorte

und Arten anderer

eigener

Niederfrequenzanlagen sowie der

Niederfrequenzanlagen anderer Betreiber (soweit diese bekannt sind), die an den
Immissionsorten relevante Immissionsbeitrage verursachen kdénnen.

Ee.zu_gspunktl Abstand / m Koordinate
Minimierungsort
zu linkem Mast 100 (K)
Bezugspunkt 1 33419476,8 5799940,0
seitlich zur Leitungsachse 3,4 (K)
zu linkem Mast 20,9 (FL)
27,9 (K)
Bezugspunkt 2 33419521,4 5799881,4
seitlich zur Leitungsachse 18,9 (FL)
_314 (K)
Bezugspunkt 3 zu linkem Mast 36,4 (FL)
33419506,3 5799877,4
seitlich zur Leitungsachse 18,5 (FL)
Bezugspunkt 4 zu linkem Mast 29,7 (FL)
33419620,9 5799898,7
seitlich zur Leitungsachse 17,9 (FL)

Tabelle 4 — Lage der Bezugspunkte

Erlauterung der Vorzeichen:
Bei Blickrichtung entlang der Leitungsachse in aufsteigender Mastnummerierung liegt der
Bezugspunkt bei Vorzeichen:
+ rechts der Leitungsachse
- links der Leitungsachse
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6.1.3.2 Berechnungsergebnisse

Die nachfolgend dargestellten Ergebnisse gelten flr die Summe der elektrischen und magnetischen
Felder aus der gednderten Freileitung, dem geplanten 110-kV-Kabel und den vorhandenen Mittel-
und Niederspannungskabeln.

Fir die maximal auftretenden Stréme wurden die maximal zuldssigen Dauerstrombelastbarkeiten
der Seile und Kabel nach Datenblatt herangezogen.

Die auftretenden Felder wurden in 1 m Uber EOK berechnet.

Magnetische Flussdichte

Berechnete Flussdichten in 1 m Gber EOK

<l FIussl\tleiathe | uT
Bezugspunkt 1 20,2
Bezugspunkt 2 28,1
Bezugspunkt 3 1,3
Bezugspunkt 4 1,4

Elektrische Feldstirke

Berechnete Feldstarken in 1 m tGber EOK

Ort EIektrl. II:S;::!“starke
Bezugspunkt 1 0,0
Bezugspunkt 2 0,2
Bezugspunkt 3 0,2
Bezugspunkt 4 0,2
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6.1.3.3 Darstellung der Feldverteilung als Isolinien
Nachfolgend sind die Feldverteilungen flr die geplante Leitung dargestellt

Magnetische Flussdichte

110-kV-Leitung Abzweig Erkner
Magnetische Flussdichte in 1 m Uber EOK
60.0 80.0 100

Y-Position [m] B [uT]
0.00 1.0 2.0 4.0 6.0 10.0 20.0 40.0
5800194
2 =
M
= %@@W&%\g \JW// \ / /
\ E g
T T ] x\ﬁ@ R e e |
5799727
3419146 X-Position [m] 3420366
Z[m=1000 f[H=50

HT2024_HT2026_2020-06-23 GEO 24 06 2020 15:10:1&

Abbildung 1 Isolinien der magnetischen Flussdichte fir den Planungszustand

Elektrische Feldstirke

110-kV-Leitung Abzweig Erkner
Elektrische Feldstarke in 1 m tiber EOK
I
4.0 45 5.0

VR Ra 0.00 0.50 1.0 15 20 25 3.0 36
5800199 ) ) ) ) ) ) ) )

AN %K NN
NN e T

x\//f 2 %SQMS/ &

A |
10 mé\ \‘“\\ @\ V)ﬂm\ vl E ﬁ
5799723
3419140 X-Position [m] 3420380
Z[m]=1.000 f[Hz] = 50

HT2024_HT2026_2020-06-23 GEO 2906 2020 08:23:35

Abbildung 2 Isolinien der elektrischen Feldstarke fir den Planungszustand
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6.1.4 Angaben zur Leitung

6.1.4.1 Bautechnische Angaben

Freileitung:
Spannfeld: Bestand: Planung:
Mast 57 — Mast 58 Mast 57 — Mast 58N
Mast 58 — Mast 65 Mast 58N — Mast 65
Mast 57 — Mast 1E Mast 2E — Mast 10E
Mast 58 — Mast 1E Mast 10E — Mast 11E
Mast 1E — Mast 17E Mast 11E — Mast 17E
Mast 17E — Mast 23E
Masttyp: Mast 57 WE/WA+2, Typ: A21
Mast 58n KAZ2+2, Typ: JE-09
Mast 59 T19TB, Typ: TB
Mast 2En KEM2+0, Typ: JE-09
Mastbilder: Mast 57 Mast 59
(Es,GLes) 3365m (ES,GLE oF 28,80 m
]
o 5 2575m
i (L3) > 2800 I (L3)
1
/ : \ 2585m 8 ¢ 22,55m
(;) (LEl) (L2) 3300 I, (L2)
/ \ L 19,35m
- 21,85m A ‘ F
A C | D F (L1) 3800 (L1)

(L1) (L3)

L3)

L2)
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Mast 58n (Planung)

H
(LES)

Mast 2En
G H
82m o) R o, /4 y  olem
SN 2\
. AN .
22,44m
A B c D E F
Fm 12) 1s) 1&2) ‘I(LS) }(u)
s ne k)
| — ";tr =t ——tg——
AV AV AN LN\
v L Y
1 Y, T Z | # g
e P - oh N i
£5

Seilbelegung: Mast 57 — Mast 58n: Leiterseil: 1 x3 x 1 AL/ST 210/35 (Bestand)
2 x 3 x 1 AL/ST 265/35 (Planung)
LWL: 2x AL3A20SA 51/21
Mast 58n — Mast 59: Leiterseil: 2 x 3 x1AL/ST 240/40
LWL: 1x AL3/A20SA 51/22
Mast 2En — Mast 17: Leiterseil: 2 x 3 x1AL/ST 210/35 (Bestand)
2 x 3 x 1 AL/ST 240/40 (Planung)
LWL: 2x AL3/A20SA 51/21
Minimaler Mast 57 — Mast 58n 20,5 m Uber EOK
Bodenabstand Mast 58n — Mast 59 15,1 m Uber EOK
im Spannfeld
(ermittelt nach Mast 2En — Mast 10: 8,5 m Uber EOK
2_':{2%’;‘6?82‘)‘:1' Mast 10 — Mast 11: 11,7 m (iber EOK
Mast 11 — Mast 17: 7,7 m Uber EOK
Erdkabel:
Abschnitt: Mast 58n (KEM) — Mast 2En (KEM)
Kabeltyp: NA2XS(FL)2Y>c<2FO 1x1.600RMS/70 76/132 kV
Verlegeart
(Querschnitt) Schnitt 3.1.0
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+5,0 m  Schutzstreifen +5,0m
Bodgnaushu_b g Oberbodenabtrag
lagenweise verdichtet /

i -
L 2
Baschungswinkel je nach I R
Bodenart DIN4124 — NSO Oy I @
=
N N | -]
RRHERA z
Kabelwarnband < 2
] &
Kabelschutzabdeckung™ 4
LWL DN50
steinfreies
Bettungsmaterial 110-kv-Kabel Leitungszone
horizontal
Bodenerdleiter L N 3xPP-HM, SN 16,
Cusn 952 f 220 | DN/OD 200x9,1 SDR 22

Schnitt 4.1.0
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B | ] B
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Abstand der | 200 mm, 1
Einzelleiter:

420 mm /2200 mm

6.1.4.2 Elektrische Parameter

Fur die geplante Leitung gelten die nachfolgend aufgefiihrten elektrischen Parameter.

Freileitung:
Typ der Freileitung: Ubertragungsleitung ]
Verteilungsleitung X
Frequenz 50 Hz
Nennspannung: Ek-WI4: 110 kV
Nhg-Ek 2: 110 kV
Hochste betriebliche 123 kV
Anlagenauslastung:
Maximale Strombelastung: | System 1: 646 A
System 2: 646 A
Phasenanordnung: Mast 57 — Mast 58n Sk-WI 1: A (L1), B (L2), C (L3)
Nhg-Ek 2: D (L3), E (L1), F (L2)
Mast 58n — Mast 59 Sk-WI 1: A (L1), B (L2), C (L3)
Ek-WI 4: D (L3), E (L2), F (L1)
Mast 2En — Mast 17 Ek-WI 4: A (L1), B (L2), C (L3)
Nhg-Ek 2: D (L2), E (L3), F (L1)
Erdkabel:
Typ des Erdkabels: Ubertragungsleitung  []
Verteilungsleitung X
Frequenz: 50 Hz
Nennspannung: Ek-WI 4. 110 kV
Nhg-Ek 2: 110 kV
DI Nennstrom Ek-Wi4: 814 A
[] In Sonderféllen maximaler
betrieblicher Dauerstrom: Nhg-Ek2: 814 A
Begrenzung des maximalen n. A.
betrieblichen Dauerstroms erfolgt
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durch (nur fir die Sonderfalle
anzugeben):

Phasenanordnung: Ek-NdI-WI 4:

A (L1), B (L2), C (L3)

Nhg-DHo-Ek 2: D (L2), E (L3), F (L1)

6.1.4.3 Berechnungsparameter

Freileitung:
Berechnungs- Mast 57 — Mast 59, Mast 2En — Mast 11
spannfeld:
BerechnungsgrofRen: Frequenz / Hz: 50
Spannung / kV: Hauptleitung: 110
Parallel- / 20,04
Kreuzungsleitung:
Strom / A: Hauptleitung: Bestand:
645 (HT2024)
590 (HT2026)
Planung:
645 (HT2024, HT2026)
814 (Kabelabschnitt)
Parallel- / 317 (NS-Kabel)
Kreuzungsleitung: 319 (MS-Kabel)
Phasenanordnung: | Siehe Absatz 2.2 Elektrische Parameter
Berechneter Mast 57 — Mast 58 Leiterseil 40°C (Bestand)
Lastfall: Leiterseil 80°C +40K(KRD)
(Planung)
Mast 58(n) — Mast Leiterseil 80°C +40K(KRD)
59 (Bestand)
Leiterseil 80°C (Planung)
Mast 2E(n) — Mast Leiterseil 60°C (Bestand)
17 Leiterseil 80°C +40K(KRD)
(Planung)

ungestortes magnetisches und elektrisches Wechselfeld unter max. Last
entsprechend DIN VDE 0848 und 26. BImSchV.

Schallpegelberechnung nach ISO 9613-2:1999-10 bei Regen.

Far Freileitung
seilmechanische

- Bestand:




e.dis

6. Immissionsschutzrechtliche Betrachtungen

Seite: 17 von 19

Projekt/Vorhaben:

Ertlichtigung 110-kV-Leitung Abzweig Erkner (HT2026), M58n bis 11E/17E

Berechnungsgrund_ BereChnungen aus B_HT2024_0057_0058_BeStandPRO
lage: FM-Profil: B_HT2024 0058 0065 Bestand.PRO
B HT2026 001E_017E_Bestand.PRO
B _HT2026 0057 001E_Bestand.PRO
B _HT2026 0058 001E_Bestand.PRO
- Planung:
P_HT2024 0057 058n_2020-05-11.PRO
P_HT2024 058n_0065 2020-05-11.PRO
P_HT2026 002E_010E_2020-05-11.PRO
P_HT2026 010E_011E_2020-05-11.PRO
P_HT2026 011E_017E_2020-05-11.PRO
P_HT2026 017E_023E_2020-05-11.PRO
Far - Bestand:
Feldberechnungen ht2024_ht2026_bestand_2.GEO
aus WinField: - Planung:
ht2024 ht2026 2020-06-23.GEO
Folgende Parallelleitungen wurden bei der Berechnung berticksichtigt:
110-kV-Erdkabel HT2026 der E.DIS Netz GmbH
Mittel- und Niederspannungs-Kabel der E.DIS Netz GmbH
Berechnungsme- Horizontalschnitte / m Uber Erdoberkante
thode: magnetische 1,0
Flussdichte:
elektrische 1,0
Feldstarke:
Schallpegel: 1,0. Berechnung nach BPA Methode fiir rainy
weather
Berechnungsraster: 1,0mx1,0m
Verwendete FM-Profil V8.11.10 der SPIE SAG
Programme: WinField Release 2020 der FGEU mbH
Erdkabel:

Berechnungsabschnitt:

Mast 58n — Mast 2En

BerechnungsgrofRen:

Frequenz / Hz: 50

Spannung / kV: Hauptleitung: 110
Parallel- / 20; 0,4
Kreuzungsleitung:

Strom / A: Hauptleitung 814
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Parallel- / 317 (NS-Kabel
Kreuzungsleitung: 319 (MS-Kabel)

Phasenanordnung: Siehe Absatz 2.2 Elektrische Parameter

Berechneter Lastfall: | n. A.

ungestortes magnetisches und elektrisches Wechselfeld unter max.
Last entsprechend DIN VDE 0848 und 26. BImSchV.

Berechnungsgrundlage:

Trassenverlauf und Regelgrabenprofile nach topographischem Lage-
und Profilplan TLP_HT2026_0.000-0.404.

Far ht2024_ht2026_2020-06-18.GEO
Feldberechnungen
aus WinField:

Folgende Parallelleitungen wurden bei der Berechnung
berlcksichtigt:

- 110-kV-Freileitung HT2024 der E.DIS Netz GmbH
- 110-kV-Freileitung HT2026 der E.DIS Netz GmbH
- Mittel- und Niederspannungs-Kabel der E.DIS Netz GmbH

Berechnungsmethode: Horizontalschnitte / m Uber Erdoberkante
magnetische Flussdichte: | 1,0
elektrische Feldstarke: 1,0
Berechnungsraster: 1,0mx1,0m

Verwendete Programme:

WinField Release 2020 der FGEU mbH
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6.1.5 Zusammenfassung

Die Berechnungsergebnisse kénnen Abschnitt 6.1.4. und der angehangten Tabelle entnommen
werden.

Es wurde eine detaillierte Minimierungsprifung fir den Planungszustand fir die Flurstiicke 96 und
681 durchgefihrt.

Grenzwerte nach 26. BImSchV:

Magnetische Flussdichte: 100 uT
Elektrische Feldstarke: 5 kV/m

Schlussfolgerung:

Fur die Leitung HT2024 werden die Grenzwerte der 26. BImSchV zwischen Mast 57 und 59 und der
Leitung HT2026 zwischen Mast 58n und 17E uneingeschrankt eingehalten.

Die detaillierte Minimierungsprifung hat ergeben, dass die getroffenen MaRnahmen ausreichende
Wirkung haben. Weitere Malinahmen zur Reduktion der elektromagnetischen Felder missen nicht
durchgefluihrt werden.



	6.1 Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV)
	6.1.0 Allgemeines
	6.1.1 Elektrische und magnetische Felder
	6.1.2 Umsetzung 26. BimSchVVwV
	6.1.2.1 Vorprüfung
	6.1.2.2 Ermittlung der Minimierungsmaßnahmen
	Freileitung
	Erdkabel
	6.1.2.3 Maßnahmenbewertung
	Freileitung
	Erdkabel
	6.1.3 Ergebnisse
	6.1.3.1 Lageplan maßgebender Immissionsorte
	6.1.3.2 Berechnungsergebnisse
	6.1.3.3 Darstellung der Feldverteilung als Isolinien
	6.1.4 Angaben zur Leitung
	6.1.4.1 Bautechnische Angaben
	6.1.4.2 Elektrische Parameter
	6.1.4.3 Berechnungsparameter
	6.1.5 Zusammenfassung

